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Statuten des Vereins: Weanaberger Hobby Club Intersport Eybl Vösendorf
Kurzform: WHC-Intersport Eybl Vösendorf
ZVR-Zahl 833 961 590

§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
(1) Der Verein führt den Namen WHC Intersport Eybl Vösendorf
(2) Er hat seinen Sitz in Vösendorf und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich
(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

§ 2 Zweck
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Förderung des
Sports im Allgemeinen, im Speziellen die Förderung des Ausdauersports.

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
Als ideelle Mittel dienen:
- Vorträge und Versammlungen, sportliche Wettbewerbe
Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
(1) Mitgliedsbeiträge
(2) Erträgnisse aus Veranstaltungen, Spenden und sonstige Zuwendungen

§ 4 Arten der Mitgliedschaft
Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder.
- Ordentliche Mitglieder sind jene, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.
- Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein
ernannt werden und haben keine Verpflichtung den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die das 6.Lebensjahr
vollendet haben werden.
(2) Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet
der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.
(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die
Generalversammlung.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt und durch
Ausschluss.
(2) Der Austritt kann nur mit 31.Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand
vorher mitgeteilt werden.
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz schriftlicher
Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der
fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.
(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen
grober Verletzungen anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens
verfügt werden.
(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs.4 genannten Gründen
von der Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen
und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der
Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht den ordentlichen
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und den Ehrenmitgliedern zu und muss pers�nlich ausge�bt werden.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kr�ften zu f�rdern
und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch
erleiden k�nnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschl�sse der Vereinsorgane
zu beachten. Die ordentlichen Mitglieder sind zur p�nktlichen Zahlung der
Mitgliedsbeitr�ge in der von der Generalversammlung beschlossenen H�he
verpflichtet. Die Einzahlung muss vor dem ersten Bewerb erfolgen, sonst ist eine
Teilnahme nicht m�glich.

§ 8 Vereinsorgane
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (siehe �9 und �10) der Vorstand
(siehe � 11 bis � 13), die Rechnungspr�fer (siehe � 14) und das Schiedsgericht (siehe �
15)

§ 9 Die Generalversammlung
(1) Die ordentliche Generalversammlung findet j�hrlich statt.
(2) Eine au�erordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes, der
ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen begr�ndeten Antrag von
mindestens einem Zehntel der stimmberechtigten (siehe � 7Abs.1 und � 9 Abs.6)
Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungspr�fer binnen vier Wochen statt.
(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den au�erordentlichen
Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens drei Wochen vor dem Termin
schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe
der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.
(4) Antr�ge zur Generalversammlung m�ssen mindestens sieben Tage vor dem Termin
der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich eingelangt sein.
(5) G�ltige Beschl�sse – ausgenommen solche �ber einen Antrag auf Einberufung einer
au�erordentlichen Generalversammlung – k�nnen nur zur Tagesordnung gefasst
werden.
(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt.
Stimmberechtigt sind die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat
eine Stimme. Die �bertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege
einer schriftlichen Bevollm�chtigung ist unzul�ssig.
(7) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der H�lfte aller stimmberechtigten
Mitglieder beschlussf�hig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht
beschlussf�hig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten sp�ter mit derselben
Tagesordnung statt, die ohne R�cksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussf�hig ist.
(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der
Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschl�sse, mit denen das Statut des Vereines
ge�ndert oder der Verein aufgel�st werden soll, bed�rfen jedoch einer qualifizierten
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen g�ltigen Stimmen.
(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung f�hrt der Obmann, in dessen Verhinderung
sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so f�hrt das an Jahren �lteste
anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§ 10 Aufgabenkreis der Generalversammlung
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
  Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des
  Rechnungsabschlusses
  Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der
Rechnungspr�fer, Genehmigung von Rechtsgesch�ften zwischen
Vorstandsmitgliedern oder Rechnungspr�fern mit dem Verein
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  Entlastung des Vorstandes
  Festsetzung der H�he der Mitgliedsbeitr�ge
  Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft
  Beschlussfassung �ber Statuten�nderungen und die freiwillige Aufl�sung des Vereines
  Beratung und Beschlussfassung �ber sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen

§ 11 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem Obmann und seinem Stellvertreter, dem Schriftf�hrer
und seinem Stellvertreter, dem Kassier und seinem Stellvertreter und einem oder
mehreren Beir�ten. Aus personellen Gr�nden kann jedoch auf Stellvertreter verzichtet werden.
(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gew�hlt. Der Vorstand hat bei
Ausscheiden eines gew�hlten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes
w�hlbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachtr�gliche Best�tigung in der
n�chstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. F�llt der Vorstand ohne
Selbsterg�nzung durch Kooptierung �berhaupt oder auf unvorhersehbare Zeit aus, ist
jeder Rechnungspr�fer verpflichtet, unverz�glich eine au�erordentliche
Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen.
Sollten auch die Rechnungspr�fer handlungsunf�hig oder nicht vorhanden sein, hat
jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverz�glich die Bestellung
eines Kurators beim zust�ndigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine
au�ergew�hnliche Generalversammlung einzuberufen hat.
(3) Die Funktionsdauer des Vorstandes betr�gt ein Jahr. Wiederwahl ist m�glich.
(4) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter,
schriftlich oder m�ndlich einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbare Zeit
verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.
(5) Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die H�lfte von ihnen anwesend ist.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschl�sse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(7) Den Vorsitz f�hrt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren �ltesten anwesenden
Vorstandsmitglied.
(8) Au�er durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (siehe � 11 Abs. 3) erlischt
die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung ( siehe � 11 Abs. 9) und
R�cktritt (siehe � 11 Abs. 10)
(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne
seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes
bzw. Vorstandmitgliedes in Kraft.
(10) Die Vorstandsmitglieder k�nnen jederzeit schriftlich ihren R�cktritt erkl�ren. Die
R�cktrittserkl�rung ist an den Vorstand, im Falle des R�cktritts des gesamten
Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der R�cktritt wird erst mit
Wahl bzw. Kooptierung (siehe � 11 Abs.2) eines Nachfolgers wirksam.

§ 12 Aufgabenkreis des Vorstandes
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht
durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen
Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
  Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;
  Vorbereitung der Generalversammlung;
  Einberufung der ordentlichen und der au�erordentlichen Generalversammlung;
  Verwaltung des Vereinsverm�gens
  Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern;
  Aufnahme und K�ndigung von Angestellten des Vereines;
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  Erstellung eines Veranstaltungskalenders des Folgejahres

§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
(1) Der Obmann vertritt den Verein nach au�en. Schriftliche Ausfertigungen des Vereines
bed�rfen zu ihrer G�ltigkeit der Unterschriften des Obmannes und des Schriftf�hrers,
in Geldangelegenheiten ( =verm�genswerte Dispositionen) des Obmannes und des
Kassiers. Rechtsgesch�fte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bed�rfen
zu ihrer G�ltigkeit au�erdem der Genehmigung der Generalversammlung.
(2) Rechtsgesch�ftliche Bevollm�chtigungen, den Verein nach au�en zu vertreten bzw.
f�r ihn zu zeichnen, k�nnen ausschlie�lich von den in � 13 Abs.1 genannten
Funktion�ren erteilt werden.
(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den
Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener
Verantwortung selbst�ndig Anordnung zu treffen; diese bed�rfen jedoch der
nachtr�glichen Genehmigung durch das zust�ndige Vereinsorgan.
(4) Der Obmann f�hrt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.
(5) Der Schriftf�hrer hat den Obmann bei der F�hrung der Vereinsgesch�fte zu
unterst�tzen. Ihm obliegt die F�hrung der Protokolle der Generalversammlung und des
Vorstandes.
(6) Der Kassier ist f�r die ordnungsgem��e Geldgebarung des Vereines verantwortlich.
(7) Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Obmannes, des Schriftf�hrers und
des Kassiers ihre Stellvertreter.

§ 14 Die Rechnungsprüfer
(1) Die zwei Rechnungspr�fer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von
einem Jahr bestellt. Wiederbestellung ist m�glich.
(2) Den Rechnungspr�fern obliegt die laufende Gesch�ftskontrolle und die �berpr�fung
des Rechnungsabschlusses. Sie haben der Generalversammlung �ber das Ergebnis der
�berpr�fung zu berichten.
(3) Im �brigen gelten f�r die Rechnungspr�fer die Bestimmungen �ber die Bestellung, die
Abwahl und den R�cktritt der Organe sinngem�� (�9 Abs.3,8,9 und 10 letzter Satz).

§ 15 Das Schiedsgericht
(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverh�ltnis entstehenden Streitigkeiten ist
das vereinsinterne Schiedsgericht berufen.
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es
wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter
schriftlich namhaft macht. �ber Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben
Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des
Schiedsgericht namhaft. Nach Verst�ndigung durch den Vorstand innerhalb von
sieben Tagen w�hlen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage
ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei
Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.
(3) Das Schiedsgericht f�llt seine Entscheidung bei Anwesenheit alles seiner Mitglieder
mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen.
Seine Entscheidungen sind vereinsintern endg�ltig.

§ 16 Auflösung des Vereines
(1) die freiwillige Aufl�sung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck
einberufenen au�erordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit
der abgegebenen g�ltigen Stimmen beschlossen werden.
(2) Bei Aufl�sung des Vereines oder bei Wegfall des bisherigen beg�nstigten
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Vereinszweckes hat diese Generalversammlung – sofern Vereinsverm�gen vorhanden ist – auch einen 
Abwickler zu bestellen. Dieser Abwickler hat das verbleibende Vereinsverm�gen einer als gemeinn�tzig 
anerkannten Organisation zu �bertragen, welche das Vereinsverm�gen f�r gemeinn�tzige, mildt�tige oder 
kirchliche Zwecke im Sinne der �� 34 ff Bundesabgabenordnung zu verwenden hat. Diese Bestimmung 
gilt auch im Falle der beh�rdlichen Aufl�sung.
(3) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Aufl�sung binnen vier Wochen nach
Beschlussfassung der zust�ndigen Sicherheitsdirektion schriftlich anzuzeigen. Er ist
auch verpflichtet, die freiwillige Aufl�sung innerhalb derselben Frist in einem
amtlichen Blatt zu verlautbaren.


